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Auszug aus dem geltenden Recht 

Verordnung über die Wirtschaftsförderung im Kan-
ton Graubünden 

Gestützt auf Art. 7 des Gesetzes über die Wirtschaftsförderung im Kanton 
Graubünden 1) 

vom Grossen Rat erlassen am 30. November 1989 2) 

VIII. Beiträge zur Förderung des Fremdenverkehrs 

Art. 27 

Beiträge an Veranstaltungen werden nur ausgerichtet, wenn diese der 
Förderung des Fremdenverkehrs dienen und von überregionaler Bedeu-
tung sind. Beiträge von mehr als Fr. 200 000.–, die gestützt auf das Wirt-
schaftsförderungsgesetz 3) an sportliche Grossanlässe von internationaler 
Bedeutung ausgerichtet werden, unterliegen in jedem Fall der Volksab-
stimmung. 
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b) Veran-
staltungen 


